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Abb. 5: Güliewerfer mit Dreipunkt- und Zapfwellen-
anschluss können eine wesentliche Erleichterung
ansteile der Gülleverteilung mit dem Schlauch bringen.

Kinder als Opfer
der Landtechnik

In der ersten Hälfte dieses Jahres wurden
bereits ein sechsjähriger Knabe und drei
Kleinkinder tödliche Opfer der Landtechnik;

letztes Jahr waren es deren sieben unter

10 Jahren. Rund ein Viertel der im
Zusammenhang mit landwirtschaftlichen
Fahrzeugen tödlich Verunfallten sind Kinder.

Sie werden einerseits überfahren und
anderseits kommen sie bei Traktorstürzen
ums Leben. Zwei Gefahren lauern auf die
Kinder:

1. Das Mitfahren auf landw.
Motorfahrzeugen

Die Verkehrsregeln (VRV Art. 62 Abs. 4)

verlangen folgendes: «Kinder bis zum
vollendeten 7. Altersjahr müssen von einem
mehr als 14 Jahre alten Mitfahrenden
beaufsichtigt werden oder auf sicherem
Kindersitz mitfahren».
In diesem Gesetzesartikel wird aber nichts
gesagt über die Rückenschäden, die sich
die Kleinen auf den holperigen Kotflügeln
zuziehen können. Auf sicherem Kindersitz
besteht zudem die Gefahr, dass Kinder bei

einem allfälligen Traktorsturz erdrückt
werden, vor allem dann, wenn die
Fahrerschutzvorrichtung fehlt.

2. Das unter die Räder kommen von sich
langsam bewegenden Fahrzeugen,
vorwiegend beim Rückwärtsfahren

Unbewachte Kinder sind bei Spielen um
und auf dem Hofplatz stark gefährdet. Aber
auch auf dem Feld geschieht es immer
wieder, dass Kinder von manövrierenden
Fahrzeugen erfasst werden.
Räder und Kinder sind Todfeinde! Alles
was sich bewegt, ist anziehend und
faszinierend für die Kleinen. Häufig genügt es
nicht, die Kinder einfach wegzuweisen,
denn sie kehren wieder zurück.

Die Schweizerische Beratungsstelle für
Unfallverhütung in der Landwirtschaft erteilt
folgende Ratschläge:
— «Sichere» Kindersitze gibt es nur innerhalb

von Sturzkabinen!
— Es ist besser, wenn Kinder weinen, als

wenn sie nicht mehr weinen können!
— Kinder nur auf kurzen Strecken mitfahren

lassen und nur dann, wenn man Zeit
hat für sie, d.h. wenn auf öffentlichen
Strassen eine Begleitperson mitfährt.

— Kinder gehören bei Feldarbeiten nicht
auf den Traktor.

— Keine Mitfahrer (auch nicht Erwachsene)

in Hanglagen!
— Spielende Kinder auf Manövrierplätzen

und Durchfahrten nie unbeaufsichtigt
lassen.

— «Ausbruchsichere» Spielplätze schaffen.

Beratungsstelle für Unfallverhütung
in der Landwirtsschaft (BUL)

*
Führerausweis
Kat.G
Mitteilung auf S. 920
beachten
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